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1. Grundsätzliches 

Der Zweckverband Abfallverwertung Südostbayern (ZAS) legt größten Wert auf Qualität, Arbeits-, 

Gesundheits- und Umweltschutz. Um einen sicheren, umweltfreundlichen und reibungslosen Ablauf 

aller Arbeiten zu gewährleisten, muss diese Fremdfirmenordnung beachtet werden. Sie gilt für alle 

Beschäftigten von Partnerfirmen und auch deren Subunternehmer.  

Alle Umwelt-, Arbeitssicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die allgemein anerkannten 

technischen und arbeitsmedizinischen Regeln müssen eingehalten werden. Die Fremdfirmenordnung 

ersetzt daher nicht diese Regelwerke. Die Verpflichtung, sich aktuell über Rechtsvorschriften zu infor-

mieren und diese einzuhalten, wird durch die Fremdfirmenordnung nicht berührt. 

Für Schäden und Nachteile, die dem Auftraggeber durch Nichtbeachtung dieser Fremdfirmenordnung 

durch den Auftragnehmer entstehen, haftet der Auftragnehmer. Über alle Vorgänge im Zweckverband 

Abfallverwertung Südostbayern und deren Geschäftspartnern ist auch nach Beendigung des Auftrags 

Dritten gegenüber Geheimhaltung zu wahren.  

Sollte eine Bestimmung dieser Fremdfirmenordnung unwirksam sein, wird dadurch die Rechtswirksam-

keit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Beteiligten verpflichten sich, anstelle einer unwirk-

samen Bestimmung eine möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen. Wird keine einver-

nehmliche Lösung erreicht, entscheidet der Auftraggeber.  
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2. Allgemeine Regelungen für Fremdfirmen 

2.1 Ansprechpartner 

2.1.1 Auftraggeber 

Für jede auf dem Betriebsgelände des MHKW Burgkirchen durchzuführende Instandhaltung-, Umbau- 

oder Neubaumaßnahme wird dem Auftragnehmer in der Bestellung ein verantwortlicher Ansprech-

partner benannt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Kopie des Auftrags des Auftraggebers, aus 

der der betriebliche Ansprechpartner hervorgeht, mitzuführen. 

Der verantwortliche Ansprechpartner des Auftraggebers erfüllt folgende Aufgaben: 

• Fachliche Abstimmung der Arbeiten 

• Abstimmung der Sicherungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der betrieblichen Gefähr-

dungen im vorgesehenen Arbeitsbereich 

• Sicherheitseinweisung des Arbeitsverantwortlichen des Auftragnehmers 

• Kontrolle des Arbeitsbereiches und der Einhaltung von Sicherungsmaßnahmen 

• Abnahme der Arbeiten 

Bei größeren Instandhaltungsmaßnahmen und Anlagenrevisionen unterstützt ein Fremdfirmen-

koordinator gemäß §6 DGUV Vorschrift 1 den verantwortlichen Ansprechpartner des Auftraggebers. 

Auch er nimmt Einblick in die Gefährdungsbeurteilungen des Auftragnehmers zur Prüfung und 

Abstimmung gegenseitiger Gefährdungen zu anderen Gewerken und kontrolliert die Arbeitsbereiche 

und die Einhaltung von Sicherungsmaßnahmen. 

Der Auftraggeber wird durch weitere Beauftragte des ZAS vor Ort vertreten. Hinsichtlich 

• der Arbeitsablaufkoordination zur Vermeidung gegenseitiger Gefährdungen, 

• der Abwehr besonderer Gefahren und 

• bei Verletzung des Hausrechtes 

sind auch die Führungskräfte und Fachbeauftragten des ZAS (Anhang Punkt 8.1) gegenüber dem 

Auftragnehmer weisungsbefugt. 

Die Weisungen der Beauftragten des ZAS müssen befolgt werden. Behördenvertreter, Polizei und 

Feuerwehr werden von der Werksleitung oder dessen Beauftragten betreut. 
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2.1.2 Auftragnehmer 

Der Auftragnehmer benennt dem Auftraggeber vor erstmaligem Arbeitsbeginn schriftlich einen verant-

wortlichen Vertreter vor Ort (Arbeitsverantwortlicher des Auftragnehmers, z.B. Vorarbeiter, Polier, 

Meister, Bauleiter).  

Alle Arbeiten dürfen nur unter Leitung und Aufsicht des Arbeitsverantwortlichen des Auftragnehmers 

durchgeführt werden. Er sorgt innerhalb seines Verantwortungs- und Arbeitsbereichs für die Einhaltung 

der Umwelt-, Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften und der allgemein anerkannten tech-

nischen und arbeitsmedizinischen Regeln.  

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass während der Arbeitsdurchführung für jede Arbeitsgruppe und 

während jeder Schicht ein fachkundiger, zuverlässiger Arbeitsverantwortlicher anwesend ist, der die 

deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrscht. 

2.2 Anforderungen an Personal und Unterauftragnehmer 

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass sein für die Auftragserfüllung vorgesehenes Personal fach- und 

sachkundig, körperlich geeignet und zuverlässig ist. Er muss sicherstellen, dass die von ihm einge-

setzten Beschäftigten den gesundheitlichen Anforderungen (arbeitsmedizinische Vorsorge-

untersuchung) entsprechen und auch über alle für die Auftragserfüllung erforderlichen Qualifikationen 

und Beauftragungen verfügen. Dies muss dem Auftraggeber auf Verlangen nachgewiesen werden. 

Innerhalb eines an einem Ort tätigen Arbeitsteams muss die deutsche Sprache in dem Maße beherrscht 

werden, dass Betriebsvorschriften sowie einschlägige Vorschriften und Hinweise gelesen und verstan-

den werden können. Andernfalls ist der Auftraggeber berechtigt, für den Auftragnehmer tätige Personen 

zurückzuweisen 

Diese Fremdfirmenordnung gilt auch für Unterauftragnehmer (Subunternehmer) in vollem Umfang. Der 

Auftragnehmer muss jeden für ihn tätigen Unterauftragnehmer vor dessen Einsatz schriftlich an den 

Auftraggeber melden, alle erforderlichen Einweisungen durchführen und darauf achten, dass diese 

Fremdfirmenordnung, die Umwelt-, Arbeitssicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die all-

gemein anerkannten technischen und arbeitsmedizinischen Regeln durch den Subunternehmer einge-

halten werden. 

2.3 Allgemeine Sicherheitseinweisung 

Der Auftragnehmer muss seine Beschäftigten über alle relevanten Gefahren und Sicherheitsmaß-

nahmen (einschließlich der Bestimmungen aus dieser Fremdfirmenordnung) vor Arbeitsbeginn unter-

weisen und für die Einhaltung sorgen. 
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Dazu wird der Auftragnehmer vom Ansprechpartner des Auftraggebers einmal jährlich in die allge-

meinen Sicherheitsbestimmungen des MHKWs gemäß Anhang Punkt 8.2 eingewiesen.  

Unterwiesen wird vom Vertreter des Auftraggebers der verantwortliche Vertreter vor Ort (Arbeitsverant-

wortlicher des Auftragnehmers, z.B. Vorarbeiter, Polier, Meister, Bauleiter). Dieser führt die Sicherheits-

einweisung aller Mitarbeiter der Fremdfirma bzw. auch eingesetzter Subunternehmen durch. Er trägt 

auch Gewähr dafür, dass auch eingesetzte nicht-deutschsprachige Mitarbeiter den Inhalt der Weisung 

verstanden haben. 

Die Unterweisungen sind gemäß Anhang Punkt 8.3 zu dokumentieren. Der Nachweis ist dem An-

sprechpartner des Auftraggebers vor Arbeitsaufnahme vorzulegen. 

Zum Nachweis der durchgeführten allgemeinen Sicherheitseinweisung erhält jeder unterwiesene 

Mitarbeiter einen Helmaufkleber mit Angabe des Namens, der Firma und des Kalenderjahres. Dieser 

ist während des Aufenthalts auf dem Werkgelände gut sichtbar am Helm zu tragen. 

2.4 Gefährdungsbeurteilung, Vor-Ort Einweisung, Arbeitsfreigabe 

Der Auftragnehmer muss vor Arbeitsbeginn eine Gefährdungsbeurteilung (gemäß Arbeitsschutzgesetz 

und untergesetzlichen Rechtsnormen, z.B. BetrSichV, GefStoffV, BioStoffV) durchführen, die erforder-

lichen Sicherheitsmaßnahmen festlegen und einhalten. Die Gefährdungsbeurteilung ist am Arbeits-

bereich vorzuhalten und dem Auftraggeber auf Verlangen vorzuzeigen. 

Bei einer Vor-Ort-Einweisung vor Arbeitsbeginn durch den diensthabenden Schichtführer 

 wird der Arbeitsverantwortliche des Auftragnehmers in die örtlichen Gegebenheiten eingewiesen 

und über die betriebsspezifischen Gefährdungen im Arbeitsbereich informiert. 

 werden gemeinsam gegenseitige Gefährdungen zwischen Arbeitsgruppen von Auftragnehmer, 

Auftraggeber und anderen Unternehmen ermittelt. 

 werden anlagenspezifische Sicherheitsmaßnahmen (einschließlich anlagenspezifischer Persön-

licher Schutzausrüstung) und Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung gegenseitiger Gefähr-

dungen festgelegt. 

Arbeiten dürfen erst nach der Vor-Ort-Einweisung, nach der Arbeitsfreigabe durch Aushändigung der 

Arbeitskarte gemäß Kapitel 5.1 dieser Fremdfirmenordnung sowie der Ausführung aller erforderlichen 

Sicherheitsmaßnahmen begonnen werden. 

2.5 Kontrolle und Verstöße 

In unregelmäßigen Abständen wird die Einhaltung der in dieser Fremdfirmenordnung festgelegten 

Bestimmungen und ggf. weiterer festgelegter Maßnahmen durch Beauftragte des ZAS stichprobenartig 
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kontrolliert. Die Kontrolle und ggf. Koordination durch Beauftragte des ZAS entbindet den Auftrag-

nehmer weder von der Aufsichtspflicht gegenüber seinen Beschäftigten, noch von seiner Verpflichtung, 

sich zur Vermeidung einer gegenseitigen Gefährdung mit den anderen Unternehmern abzustimmen. 

Bei Verstößen gegen Rechtsvorschriften oder Bestimmungen aus dieser Fremdfirmenordnung sind die 

Beauftragten des ZAS auf Kosten des Auftragnehmers berechtigt,  

 die Einstellung der Arbeiten bis zur Behebung des Verstoßes anzuordnen und  

 zuwiderhandelnde Beschäftigte des Werksgeländes zu verweisen. Sie müssen durch den Auftrag-

nehmer zeitnah ersetzt werden. 

2.6 Datenschutz 

Der ZAS verarbeitet personenbezogene Daten, die wir im Rahmen der Abarbeitung von Arbeits-

aufträgen vom Auftraggeber erhalten haben. Die Verarbeitung dieser Daten ist zur Erfüllung des 

Vertrages mit der Fremdfirma erforderlich, Rechtsgrundlage ist Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe b der 

DSGVO. Relevante personenbezogene Daten sind: 

Nachname, Vorname, Firmenname, Datum, Uhrzeit des Betretens und Verlassens des Werksgeländes, 

sowie die Mobilfunknummer des Arbeitsverantwortlichen. 

Ihre Daten werden für nachfolgende Zwecke verarbeitet: 

Ordnungsgemäße Koordination der Arbeiten, Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit, 

Zutrittsschutz, Arbeitssicherheit, Wahrung des Hausrechts, Verhinderung und Aufklärung von Straf-

taten und aus brandschutzrechtlichen Gründen. 

Innerhalb des ZAS erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, welche diese zur Erstellung der 

Anwesenheitslisten bzw. für die Erfüllung oben genannten Zwecke benötigen. Auch von uns einge-

setzte Auftragnehmer können zu diesen genannten Zwecken Daten (i.d.R. Name und Mobilfunk-

nummer des Arbeitsverantwortlichen) erhalten. 

Eine Speicherung der Daten erfolgt nur für die Sicherstellung der o.g. Aufgaben des ZAS, vor allem 

aber für den Arbeitsverantwortlichen des Auftragnehmers. Sie können selbstverständlich Auskunft 

darüber verlangen, ob und welche personenbezogenen Daten von Ihnen bei uns gespeichert sind. 

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Homepage des ZAS Burgkirchen oder unter 

datenschutz@zas-burgkirchen.de.  

mailto:datenschutz@zas-burgkirchen.de
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3. Allgemeine Verhaltensregeln  

3.1 An- und Abmeldung sowie Aufenthalt im Werk 

Ein Aufenthalt von betriebsfremden Personen auf dem Werksgelände ist nur mit einem betrieblichen 

Auftrag gestattet. 

Der Arbeitsverantwortliche des Auftragnehmers meldet sich vor erstmaligem Beginn der Arbeiten bei 

dem benannten Ansprechpartner des ZAS.  

Vor Arbeitsaufnahme hat sich der verantwortliche Vertreter des Auftraggebers in die in der Leitwarte 

(Kraftwerksgebäude, 3. Stock bzw. +12,00 m) ausliegende Fremdfirmenliste mit der gut lesbaren 

Angabe des Firmennamens und der Anzahl der Mitarbeiter einzutragen. Darüber hinaus ist eine voll-

ständige Namenliste der Fremdfirmenmitarbeiter vorzuhalten und dem Auftraggeber auf Verlangen 

auszuhändigen.  

Zum Arbeitsende oder bei Verlassen einzelner Mitarbeiter des Werksgeländes muss ein Austrag in der 

Fremdfirmenliste vorgenommen werden. Der Verantwortliche des Auftragnehmers hat sicherzustellen, 

dass stets die richtige Anzahl von Mitarbeitern, die sich auf dem Werksgelände befinden, in der Fremd-

firmenliste eingetragen ist. 

Die An- und Abmeldung ist werktäglich (bzw. bei Arbeiten im Schichtbetrieb pro Schicht) durchzuführen. 

Bei der täglichen Anmeldung muss sich der Arbeitsverantwortliche des Auftragnehmers über neu 

hinzugekommene Gefährdungen in seinem Arbeitsbereich (z.B. durch Veränderung des Betriebs-

zustandes der Anlagen) und ggf. zusätzlich erforderliche Schutzmaßnahmen beim Schichtführer infor-

mieren. 

Die Mitarbeiter des Auftragnehmers haben sich ausschließlich nur in dem ihnen zugewiesenen Arbeits-

bereich aufzuhalten. Sie haben sich, sofern sie eingewiesen und ihrer Meldepflicht nachgekommen 

sind, bei Arbeitsbeginn direkt dorthin zu begeben. Sie haben das Betriebsgelände nach Arbeitsende 

ebenfalls auf direktem Wege wieder zu verlassen.  

3.2 Arbeitszeit 

Die reguläre Arbeitszeit des ZAS ist 

 Montag bis Donnerstag:  07:00 – 16:00 Uhr 

 Freitag:     07:00 – 12:00 Uhr 

Je nach Anforderung können die Arbeitszeiten nach Absprache mit dem Ansprechpartner individuell 

gestaltet werden. 
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Arbeiten müssen jedoch immer unter Beachtung der Rechtsvorschriften zur Arbeitszeit durchgeführt 

werden (Pausenregelungen, Schichtarbeiten etc.). In diesem Zusammenhang erforderliche Genehmi-

gungen muss der Auftragnehmer in eigener Verantwortung einholen. Erforderliche Anzeigen muss der 

Auftragnehmer in eigener Verantwortung vornehmen. Die Einschaltung von Unterauftragnehmer 

entbindet nicht von der Anzeigepflicht. 

3.3 Persönliche Schutzausrüstung 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seinen Mitarbeitern die zur Durchführung der Arbeiten auf dem 

Betriebsgelände erforderliche und geeignete Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen. Der Auftrag-

nehmer hat darauf zu achten, dass seine Mitarbeiter die zur Verfügung gestellte Schutzausrüstung 

bestimmungsgemäß verwenden.  

Auf dem Betriebsgelände sind Schutzhelm (DIN EN 397), Sicherheitsschuhe S3 und körperbedeckende 

Arbeitsschutzkleidung obligatorisch. Ausnahmebereiche hiervon sind Büro- und Sozialräume. 

Die Arbeitskleidung muss für den jeweiligen Einsatz geeignet sein, mindestens aber den Anforderungen 

aus nachfolgenden Normen entsprechen: 

 Schutz gegen Hitze und Flammen DIN EN ISO 11612 

 Antistatische Eigenschaften EN 1149-5 

 Niederspannungsschutz EN 50286 

 Schutz gegen flüssige Chemikalien – leichte Spritzer EN 13034 Typ 6 

Entsprechend der Tätigkeit und Örtlichkeit können weitere Schutzausrüstungen wie Augenschutz, 

Atemschutz, Schutzbekleidung, besondere Schutzhandschuhe, Sicherheitsgeschirre, Gehörschutz 

erforderlich sein. 

Das Betreten der Büro- und Sozialräume des ZAS ist nur mit staubfreier Arbeitsschutzkleidung erlaubt. 

Staubschutzanzüge sind grundsätzlich zuvor geordnet zu entsorgen. 

3.4 Sicherung des Arbeitsbereichs, Schutzeinrichtungen, Ordnung und Sauberkeit  

Der Auftragnehmer ist für die Sicherheit sowie die Ordnung und Sauberkeit seines Arbeitsbereichs 

verantwortlich und hat diese durchgehend zu gewährleisten. 

Der Arbeitsbereich muss zur Gefährdungsvermeidung in dem erforderlichen Maß durch den Auftrag-

nehmer abgesichert werden. Gefahrenstellen müssen durch den Auftragnehmer in Abstimmung mit 

dem Auftraggeber (z.B. durch feste Absperrung mit Warnhinweis oder ständige Aufsicht) gesichert 

werden. Dies gilt insbesondere auch beim kurzzeitigen Verlassen des Arbeitsbereichs.  
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Der Auftragnehmer hat sich laufend vom ordnungsgemäßen Zustand der Sicherung des Arbeits-

bereichs zu überzeugen. Der Auftragnehmer muss sich bei Auftreten oder Erkennbar werden möglicher 

Gefährdungen mit den anderen Auftragnehmern abstimmen und den Auftraggeber informieren, damit 

geeignete Maßnahmen ergriffen werden können. 

Das unbefugte Verändern und Entfernen von Schutzeinrichtungen (z.B. Gehäuse, Isolierungen, Gelän-

der, Metallroste, Brandschutzeinrichtungen, Sicherheitskennzeichnungen oder Absperrungen an 

Geräten, Maschinen, Anlagen oder Gebäuden), vor allem das unbefugte Entfernen von Teilen aus den 

Schutzeinrichtungen, ist verboten. Ein Verändern oder Entfernen darf nur nach ausdrücklicher Freigabe 

des Auftraggebers erfolgen. 

Abgesperrte Bereiche dürfen nicht betreten werden. 

Bei Arbeiten mit Staubentwicklung muss der Auftragnehmer geeignete Sicherheitsmaßnahmen an-

wenden. Anlagen-, Bedien- und Nebenräume sind stets sauber zu halten und täglich bei Arbeitsende 

zu reinigen. Grobe, durch den Auftragnehmer verursachte Verunreinigungen muss er umgehend 

beseitigen. Der Auftraggeber behält sich vor entsprechend erforderliche Reinigungen auf Kosten des 

Auftragnehmers zu veranlassen. Vor Leistungsabnahme ist eine Endreinigung des Arbeitsplatzes 

durchzuführen. 

3.5 Verkehrswege, Flucht- und Rettungswege, Metallroste 

Flucht- und Rettungswege, Feuerwehrzugänge und Hydranten sind freizuhalten. 

Vor Arbeitsaufnahme sind die relevanten Fluchtwege hinsichtlich ihrer Begehbarkeit zu überprüfen. 

Fluchtwegsperrungen und -umleitungen, die durch Gerüste, Arbeiten und Arbeitsstellen in Verkehrs-

wegbereichen notwendig werden, sind rechtzeitig im Vorfeld dem Auftraggeber anzumelden. Ggf. sind 

die Fluchtwege in diesem Bereich vorübergehend mit dem Ansprechpartner des Arbeitsgebers neu 

festzulegen und zu kennzeichnen. 

Bei Gefährdung durch herabfallende Teile, beispielsweise 

 bei räumlich übereinander stattfindenden Arbeiten, oder 

 bei Arbeiten über Verkehrswegen (z. B. auf Gerüsten, Metallrosten usw.), 

muss der jeweils oben arbeitende Auftragnehmer für eine sichere Abdeckung des Bereichs bzw. 

Verkehrsweges unter ihm oder für eine geeignete Absperrung sorgen. 

Das Entfernen von Metallgitterrosten und das Öffnen von Gruben, Schächten usw. darf nur nach 

ausdrücklicher Freigabe des Auftraggebers erfolgen. Geeignete Absperrmaßnahmen werden durch 

den Auftraggeber festgelegt und sind zwingend durch den Auftragnehmer umzusetzen und auch bei 

Abwesenheit des Auftragnehmerpersonals zu gewährleisten. 
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3.6 Verkehrsregeln im Werk, Transport und Lagerung 

Im Werksgelände gilt die Straßenverkehrsordnung. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 

km/h, an Bahnübergängen 5 km/h. In manchen Werksbereichen gelten hiervon abweichende Höchst-

geschwindigkeiten, die durch entsprechende Beschilderung angezeigt werden. Diese sind zu beachten. 

Im Bereich Werkstor – Wiegehaus – Parkplatz darf nur mit Fahrzeugen mit Straßenzulassung gefahren 

werden. Grundsätzlich darf in Gebäuden nur Schrittgeschwindigkeit (3,6 km/h) gefahren werden. 

Es dürfen nur die angelegten Verkehrswege benutzt werden. Der Verkehr auf den Zugangsstraßen und 

auf dem internen Straßennetz darf durch Bau- und Montagearbeiten nicht behindert werden. Die 

Straßen sind in einem sauberen Zustand zu erhalten. Angerichtete Schäden sind zu melden sowie 

Verunreinigungen vom Verursacher unverzüglich zu beseitigen. 

Der Auftraggeber ist grundsätzlich befugt, ein- und ausfahrende Fahrzeuge auf ihre Ladungen zu 

kontrollieren. 

Schienenfahrzeuge haben stets Vorrang. Die Querung von Bahngleisen ist nur an dafür vorgesehenen 

Stellen erlaubt. Der unbefugte Aufenthalt im Gleisbereich ist verboten. 

Das Parken ist nur an den dafür ausgewiesenen Stellen erlaubt. Wie auch der Aufenthalt im Werk, ist 

das Parken von Fahrzeugen auf dem Werksgelände außerhalb der persönlichen Arbeitszeit verboten. 

Falsch geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig entfernt. 

Be- und Entladen von Fahrzeugen darf nur auf den zugewiesenen Verkehrsflächen in Abstimmung mit 

dem Ansprechpartner des Auftraggebers erfolgen. Nach den Ladetätigkeiten sind die Fahrzeuge wieder 

zu entfernen. 

Rettungswege im Freien, Bewegungsflächen und Zufahrten für die Feuerwehr und Rettungsdienste 

müssen ständig in vollem Umfang freigehalten werden. 

Abgestellte Fahrzeuge, Maschinen und Geräte müssen so gesichert sein, dass sie nicht durch 

Unbefugte in Betrieb genommen werden können. Materiallagerung und das Abstellen von Bau-

maschinen und -geräten ist nur an den durch den Auftraggeber zugewiesenen Orten erlaubt.  

Der Auftragnehmer ist für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz für die Materiallagerung und das 

Abstellen von Baumaschinen und -geräten selbst verantwortlich. Für die Lagerung von Druckgas-

flaschen wird insbesondere auf die TRBS 3145 verwiesen. Für die Lagerung von Gefahrstoffen siehe 

auch Kapitel 7.3. 
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3.7 Einnahmen von Speisen und Getränken 

Die Einnahme und Lagerung von Speisen und Getränken ist außerhalb der Kantine nur in Aufenthalts-

räumen und -bereichen sowie in Büro- und Besprechungsräumen gestattet. Im Anlagenbereich und 

Arbeitsbereichen, wie Werkstätten etc. sind Essen und Trinken verboten.  

3.8 Rauchen, Alkohol und Drogen 

Rauchen ist in allen geschlossen Räumen untersagt. Auch im Freigelände ist Rauchen nur an ausge-

wiesenen Plätzen geduldet. Raucherplätze für die Fremdfirmen sind: 

 E-Filter Bühne + 21,0 m  

 Treppenturm Pressenstand 

 Rondell südlich vor dem Sozialgebäude  

 Wiegehaus 

Der Genuss von alkoholischen Getränken und sonstigen Drogen ist auf dem gesamten Werksgelände 

verboten. Alkohol und Drogen dürfen auch nicht mitgebracht werden. Der Aufenthalt von unter dem 

Einfluss von Alkohol, Drogen sowie von bewusstseinstrübenden Medikamenten stehenden Personen 

auf dem Werksgelände ist ebenfalls verboten. 

3.9 Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder 

Die Erzeugung, Verteilung und Nutzung elektrischer Energie und drahtloser Kommunikationsein-

richtungen ist mit elektromagnetischen Feldern verbunden. Bereiche mit möglicher Gefährdung durch 

elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder dürfen Träger von aktiven Implantaten nicht 

betreten. Da auch bei Feldstärken unterhalb der zulässigen Grenzwerte Implantatfunktionen beeinflusst 

werden können, kann dies in den Anlagenbereichen nicht ausgeschlossen werden. Der Auftragnehmer 

muss vor dem Einsatz von Mitarbeitern mit aktiven Implantaten die zu betretenden Arbeitsbereiche mit 

dem Auftraggeber abstimmen. 

3.10 Fotografie, Film, Tonaufnahme  

Das Erstellen von Foto-, Film- und Tonaufnahmen im Müllheizkraftwerk Burgkirchen ist ohne Geneh-

migung der dafür zuständigen Personen (zu erfragen beim zuständigen Ansprechpartner des Auftrag-

gebers) verboten.  
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3.11 Sicherheitskennzeichnung 

Alle Gebots-, Verbots-, Warn- und Rettungszeichen sowie alle Hinweise und Aufschriften sind zu 

beachten.  

Beispiele: 

 

Rauchen verboten 

 

Feuer, offenes Licht 

und Rauchen verboten 
 

Zutritt für Unbefugte 

verboten 

 

Verbot für Personen 

mit 

Herzschrittmacher  

Warnung vor feuer-

gefährlichen Stoffen 
 

Warnung vor 

explosionsgefährlichen 

Stoffen 

 

Warnung vor 

giftigen Stoffen 
 

Warnung vor ätzenden 

Stoffen 
 

Warnung vor 

radioaktiven Stoffen 

oder ionisierenden 

Strahlen 

 

Warnung vor 

schwebender Last 
 

Warnung vor 

gefährlicher elektrischer 

Spannung  

Warnung vor 

Biogefährdung 

 

Warnung vor 

Absturzgefahr 
 

Warnung vor 

explosionsfähiger 

Atmosphäre  

Warnung vor 

magnetischem Feld 

 

Löschschlauch 

 

Feuerlöscher 

 

Brandmelder (manuell) 

 

Augenschutz 

benutzen 
 

Schutzhelm benutzen 

 

Gehörschutz benutzen 

 

Atemschutz 

benutzen 
 

Fußschutz benutzen 

 

Handschutz benutzen 

 

Schutzkleidung 

benutzen 
 

Gesichtsschutz 

benutzen 
 

Auffanggurt benutzen 

 

Notdusche 

 

Augenspüleinrichtung 

 

Sammelplatz 
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4. Notfallorganisation 

4.1 Gefahrensituationen, Erste Hilfe, Unfallmeldungen  

Bei akut auftretenden Gefahrensituationen, müssen Arbeiten sofort unterbrochen werden und in 

Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber die Gefahren beseitigt werden. 

Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich über 

 bei der Vor-Ort-Einweisung nicht benannte, oder neu aufgetretene Gefahren 

 besondere Schwierigkeiten bei der Auftragsdurchführung, insbesondere über Schwierigkeit bei 

der Umsetzung oder Beachtung von Sicherungsmaßnahmen 

 wechselseitige Gefährdungen zu anderen Gewerken 

 Unfälle, Verletzungen, Beinahe-Unfälle 

 besondere Ereignisse, z. B. Brandfälle, Explosionen, Medienaustritte etc.  

Das Personal des Auftragnehmers ist zur Erste-Hilfe-Leistung verpflichtet. Der Auftragnehmer hat die 

Verfügbarkeit von Erste-Hilfe-Mitteln und den Einsatz der notwendigen Anzahl ausgebildeter Ersthelfer 

sicherzustellen. 

Im Bedarfsfall kann eine weitere Erste-Hilfe-Leistung auch durch den Auftraggeber veranlasst werden. 

Dazu meldet der Auftragnehmer einen entsprechenden Bedarf der Alarmzentrale (Leitstand) des 

Müllheizkraftwerkes (Tel. 08679/308-112). Diese veranlasst die weiteren Maßnahmen, z.B. eine 

weitergehende Versorgung durch den Werksärztlichen Dienst des Werkes Gendorf, die auch einen 

unter Umständen erforderlichen Transport in ein Krankenhaus vornehmen kann.  

Der Auftragnehmer ist zur Mitarbeit bei der Unfallaufklärung verpflichtet und legt dem Auftraggeber bei 

einem Unfall einen Unfallbericht vor, der folgende Angaben enthält: 

 Personalien des Verletzten 

 Unfallhergang (Zeitpunkt des Unfalls; gerade durchgeführte Tätigkeit, Objekt, an dem oder 

durch das sich der Mitarbeiter verletzt hat) 

 Unfallfolgen (verletzter Köperteil, Verletzungsart und –schwere, Sachschäden) 

 Unfallursachen (technische, verhaltensgebundene oder organisatorische Ursachen) 

 Ggfs. Vorschlag von Maßnahmen zur Beseitigung des Gefährdungspotentials 

Die gesetzlich vorgeschriebene Meldepflicht des Auftragnehmers an die Gewerbeaufsicht und die 

zuständige Berufsgenossenschaft bleiben hiervon unberührt. 

4.2 Verhalten bei Alarmfällen 

Wer Zeuge eines Unfalls oder anderen gefährlichen Ereignisses (wie z.B. eines Brandes, extremen 

Betriebszustands, Gas- oder Chemikalienaustritts oder einer Explosion) wird, muss unverzüglich über 
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die Notrufnummer (Tel. 08679/308-112) die Alarmzentrale des Auftraggebers informieren. Gegebenen-

falls ist im Brandfall der nächste Handfeuermelder zu betätigen. Außerdem muss der Ansprechpartner 

des ZAS informiert werden.  

Wird im Müllheizkraftwerk Alarm ausgelöst (Sirene), sind die Arbeiten unverzüglich zu unterbrechen 

und den Durchsagen über die Rundsprechanlage Folge zu leisten. Im Falle eines Räumungsalarms 

(Sirenen-Dauerton) ist schnellstens der Sammelplatz am Wiegehaus aufzusuchen. Der Alarm- und 

Gefahrenabwehrplan gilt in seiner aktuellen Fassung (s. Anhang Punkt 8.4) 

Setzt der Auftragnehmer Beschäftigte ein, die nicht deutschsprachig sind, muss er dafür sorgen, dass 

diese die Meldung gefährlicher Ereignisse veranlassen können und im Alarmfall Sicherheits-

anweisungen Folge leisten können (z. B. durch einen dolmetschenden Kollegen)  

4.3 Brand- und Explosionsschutz 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, geeignete Vorkehrungen zu treffen, um das Entstehen, Ansammeln 

und die Zündung von explosionsfähigem Gas- und Staubgemisch zu verhindern. Entzündliche und 

brennbare Arbeitsmittel und Druckgasbehälter dürfen nur in einer Menge gelagert werden, die für den 

Fortgang der Arbeiten direkt erforderlich ist. Nicht benötigte Arbeitsmittel sind, wie Abfälle auch, 

umgehend zu entfernen. 

Schweiß-, Schneid-, Trennschleif-, Löt- und Auftauarbeiten dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung 

durch den Auftraggeber (vgl. Kapitel 5.2) und unter Aufsicht einer Brandwache durchgeführt werden. 

Geeignete Schutzmaßnahmen sind zu treffen. Ein Durchfallen von Funken und Teilen durch Gitterroste 

auf untere Ebenen ist zu verhindern.  

Der Umgang mit offenem Feuer ist verboten. Mit brennbaren Gasen und Flüssigkeiten ist vorsichtig 

umzugehen. Druckgasflaschen sind gegen Umstürzen zu sichern und vor gefährlicher Wärme-

einwirkung zu schützen. 

In ausgewiesenen Explosionsschutzbereichen darf kein funkenbildendes Werkzeug verwendet werden. 

Elektrische Betriebsmittel dürfen nur mit Ex-Zulassung betrieben werden. Offenes Feuer ist verboten. 

Der Einsatz von Mobiltelefonen ist in diesen Bereichen untersagt. 

Fluchtwege, Feuerwehrzugänge, Brandmelde- und Löscheinrichtungen müssen von Gegenständen 

und Material freihalten werden bzw. dürfen nicht eingeengt werden. Brandschutztüren sind geschlos-

sen zu halten. 
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5. Durchführung von Arbeiten 

5.1 Arbeitsfreigabe / Arbeitskarte 

Die Durchführung von Arbeiten bedarf der ausdrücklichen Freigabe durch den Auftraggeber. Die 

Arbeitsfreigabe wird durch Übergabe einer Arbeitskarte, auf der auch die betrieblicherseits notwendigen 

Sicherungsmaßnahmen vermerkt sind, erteilt. Die Arbeitskarte stellt gleichzeitig die Befahrerlaubnis 

dar. 

Die Arbeitskarte wird nach Abstimmung des Arbeitsauftrages, der Festlegung und Abstimmung der 

Sicherungsmaßnahmen mit dem verantwortlichen Ansprechpartner des Auftraggebers und der Vor-

Ort-Einweisung durch den diensthabenden Schichtführer ausgestellt und übergeben. Diesem ist die 

Arbeitskarte auch nach Abschluss und Abnahme der Arbeiten wieder zurückzugeben. 

Die auf der Arbeitskarte vermerkten Sicherungsmaßnahmen sind strikt einzuhalten. Die Arbeitskarte ist 

am Arbeitsbereich vorzuhalten. 

Da die Arbeitsfreigabe in der Regel eine Freischaltung von Anlagenteilen sowie eine abgestimmte Fest-

legung von Sicherungsmaßnahmen erfordert, ist die Arbeitsfreigabe auf den beauftragten Arbeits-

umfang, das Arbeitsverfahren und den Arbeitsbereich beschränkt. Jegliche Änderung ist im Vorfeld mit 

dem Schichtführer abzustimmen, damit ggfs. eine Anpassung der Freischaltung und der Sicherungs-

maßnahmen erfolgen kann. 

Müssen Arbeiten alleine ausgeführt werden (also ohne andere Person in Ruf- und Sichtweite), muss 

der Auftragnehmer für geeignete technische oder organisatorische Personenschutzmaßnahmen 

sorgen. 

5.2 Feuergefährliche Arbeiten und Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen 

Für alle feuergefährlichen Arbeiten wie Schweißen, Schneiden, Löten, Trennschleifen, Auftauen, 

Anwärmen und verwandte Verfahren ist eine Heißarbeitserlaubnis erforderlich und einzuholen. Diese 

wird vom diensthabenden Schichtführer ausgestellt. 

Eine Gefährdung Dritter, der Anlagen oder sonstigen Einrichtungen durch Funkenflug, Schweißperlen 

usw. ist durch den Auftragnehmer sicher auszuschließen. Bei Arbeiten mit Funkenflug muss der 

Auftragnehmer für die Abdeckung des Arbeitsbereichs (einschließlich Metallroste) und verbliebener 

brennbarer Stoffe mit schwer entflammbaren Material sorgen. Des Weiteren muss er die Verfügbarkeit 

geeigneter Feuerlöscher sicherstellen (Anzahl, Brandklasse und Füllmenge).  

Die Außerbetriebnahme von Brandmeldeschleifen zur Arbeitsdurchführung ist mit dem diensthabenden 

Schichtführer abzustimmen. Die Beendigung der Arbeit ist umgehend dem Schichtführer mitzuteilen, 

damit eine Aktivierung der Meldeschleifen erfolgen kann. 



 

 

17 FREMDFIRMENORDNUNG 

Stand 03/2023 

 

Für Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen, bei denen mechanische oder elektrische Zünd-

quellen auftreten können, ist ebenfalls eine Heißerlaubnis einzuholen. Als explosionsgefährdete 

Bereiche sind z.B. Gasdruckregelanlagen, Anlagen mit relevanter Staubentwicklung wie etwa im HOK-

Silo oder Lager für brennbare Flüssigkeiten und Gase einzustufen.  

5.3 Arbeiten in Silos, Behältern und engen Räumen 

Die Arbeitskarte gem. 5.1 dient auch als Befahrerlaubnis für Silos, Behälter und enge Räume.  

Bei der Befahrung von oder Arbeiten in engen Räumen, zu denen Behälter, Kessel, Tanks, Silos, Hohl-

räume in Bauwerken (z.B. Kabelkanäle), fensterlose Bauwerke (z.B. Sickerschächte), Rohrleitungen 

und Schächte sowie im Müllheizkraftwerk auch der Müllbunker gehören, ist vorab zu prüfen, ob die dort 

vorherrschende Atmosphäre für Menschen nicht gefährlich ist. Diese Freimessung wird in der Regel 

bei der Freischaltung des Aggregates durch den Auftraggeber durchgeführt. Ist im Verlauf der Arbeiten 

eine fortgesetzte Kontrolle der Atmosphäre erforderlich, hat der Auftragnehmer diese Messungen mit 

seinen Mitarbeitern zu besorgen. 

Für Arbeiten in Silos, Behältern und engen Räumen sind die Vorschriften gemäß DGUV-R 113-004 

„Behälter, Silos und enge Räume“ zu beachten. 

Es muss mindestens ein Sicherungsposten außerhalb des Gefahrenbereichs aufgestellt werden. Der 

Sicherungsposten muss mit den Beschäftigten im Behälter / Silo / engen Raum jederzeit in Kontakt 

stehen und jederzeit Hilfe herbeiholen können, ohne seinen Posten zu verlassen. Er muss mit den 

festgelegten Rettungsmaßnahmen vertraut sein. Hilfspersonen und Rettungseinrichtungen müssen 

jederzeit erreichbar sein.  

Sicherungsposten sind nicht erforderlich, wenn keine Gefährdungen durch Stoffe oder Einrichtungen 

auftreten und die Beschäftigten die Behälter, Silos und engen Räume ohne fremde Hilfe verlassen und 

jederzeit Hilfe anfordern können und kein Sauerstoffmangel auftreten kann. 

5.4 Eingriffe in Anlagen / Probebetriebe 

Grundsätzlich sind nicht freigegebene Eingriffe in laufende Anlagen (Betätigung von Armaturen oder 

Antrieben, Öffnung von Anlagenaggregaten, Überbrückung oder Entfernen von Sicherungen, etc.) 

verboten. 

Eine befristete Aufhebung von Freischaltungen für Sondermaßnahmen (z.B. zur Funktionsprüfung, 

Testlauf, Einstellungsarbeiten) muss durch den Auftraggeber (Schichtführer) veranlasst werden. Bei 

einer befristeten Aufhebung der Freischaltung muss unbedingt darauf geachtet werden, dass parallel 

laufende Maßnahmen nicht beeinflusst werden bzw. weiter gesichert bleiben und Gefahren für Per-

sonen und Anlagen ausgeschlossen sind.  
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Bei der befristeten Aufhebung der Freischaltung für Arbeiten in fachlicher Verantwortung des Auftrag-

nehmers ist dieser vollständig für alle Maßnahmen zur sicheren Durchführung und Schutz der Personen 

in der Umgebung verantwortlich. Dies umfasst sowohl das Festlegen und Durchführen von Sicherheits-

maßnahmen aufgrund von Gefährdungen durch die Instandhaltungsmaßnahme, als auch Gefähr-

dungen, die von dem instandzuhaltenden Arbeitsmittel ausgehen.  

Die Herstellerdokumentation (insbesondere Betriebsanleitungen) muss bei Probebetrieben unbedingt 

beachtet werden. 

Nach Abschluss des Probebetriebs informiert der Arbeitsverantwortliche den Schichtführer, dass an 

den Anlagenteilen nicht mehr gearbeitet wird, die Arbeitsstelle in einem ordnungsgemäßen Zustand 

hinterlassen wurde und die Arbeitsstelle den einschlägigen Rechtsvorschriften entspricht. 

Auch teilt er mit, ob nun die Anlagenteile funktionsbereit sind und die Arbeiten zur Abnahme abge-

schlossen sind oder ob die Freischaltung zur Fortsetzung der Arbeiten wiederhergestellt werden muss. 
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6. Arbeitsmittel 

6.1 Allgemeine Hinweise 

Die von der Fremdfirma bzw. firmenfremden Person eingesetzten Arbeitsmittel müssen in einem 

ordnungsgemäßen, geprüften und arbeitssicheren Zustand sein. Hierüber ist auf Verlangen der Nach-

weis zu erbringen. 

Arbeitsmittel dürfen nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung genutzt werden. Der Auftragnehmer ist 

für die Erfüllung dieser Anforderungen selbständig verantwortlich. 

Beim Verlassen des Arbeitsplatzes sind Arbeitsmittel unter Verschluss zu bringen oder anderweitig 

zu sichern, so dass hiervon keine Sach- und Personengefahr ausgeht. Bei Abhandenkommen wird 

kein Ersatz geleistet. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Eigentum zu kennzeichnen. Für Arbeitsmittel ohne Kenn-

zeichnung gilt die Eigentumsvermutung „ZAS“. 

Firmenfremde Mitarbeiter, die zur Bedienung von Arbeitsmitteln, insbesondere von bestimmten 

Fahrzeugen eine besondere Erlaubnis, Befähigung oder Beauftragung benötigen, müssen im 

Besitz eines entsprechenden schriftlichen Nachweises sein und diesen jederzeit vorweisen 

können. 

6.2 Benutzung von Arbeitsmitteln des Auftraggebers 

Grundsätzlich sollte der Auftragnehmer für die Durchführung seiner Arbeiten seine eigenen 

Arbeitsmittel verwenden. 

Falls das Benutzen von Werkzeugen, Maschinen und Geräten aus dem Besitz des Auftraggebers 

notwendig ist, ist dies nur mit besonderer Erlaubnis zulässig. Der Auftragnehmer ist verpflichtet zu 

prüfen, ob die überlassenen Gegenstände den relevanten Vorschriften entsprechen.  

Die Personen, die ein Arbeitsmittel des Auftraggebers benutzen, werden in die richtige und sichere 

Handhabung eingewiesen. Sollten die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel 

Mängel aufweisen, ist deren Benutzung untersagt. 

6.3 Elektrische Betriebsmittel 

Es dürfen gemäß DGUV Vorschrift 3 nur geprüfte und mit gültiger Prüfplakette gekennzeichnete 

elektrische Betriebsmittel eingesetzt werden. Der Anschluss der elektrischen Betriebsmittel ist mit 

dem Auftraggeber abzustimmen. 
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Ortsveränderliche Anschlussleitungen sind vom Auftragnehmer so zu verlegen, dass sie gegen 

mechanische Beschädigungen geschützt sind und Verkehrswege frei bleiben.  

6.3.1 Erhöhte elektrische Gefährdung  

Bei Arbeiten in vollständig oder teilweise leitfähigen Bereichen mit begrenzter Bewegungsfreiheit (z.B. 

in Kesseln, Behälter oder Silos) dürfen elektrische Betriebsmittel ausschließlich mit  

 Schutzkleinspannung oder  

 Schutztrennung mit nur einem angeschlossenen Verbrauchsmittel je Sekundärwicklung 

(Trenntrafo) 

verwendet werden. Im Zweifelsfall muss eine Elektrofachkraft zur Beratung hinzugezogen werden. 

6.3.2 Fehlerstromschutzschalter, Baustromverteiler 

Alle ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel müssen von ihrer Speisestelle mit einem Fehler-

stromschutzschalter (RCD, Residual Current Device) betrieben werden. Grundsätzlich sind alle 

stationären Steckdosenanschlüsse mit RCDs abgesichert. Sollte im Anlagen-, Baustellen-, oder 

Außenbereich nicht eindeutig sein, ob eine RCD-Absicherung vorhanden ist, ist ein RCD Zwischen-

stecker zu verwenden. Baustromverteiler ohne RCD sind nicht zulässig. 

6.4 Stapler 

Für die Benutzung von Flurförderzeugen des Auftraggebers gilt Punkt 6.2 dieser Fremdfirmen-

ordnung. 

Flurförderzeuge dürfen nur von Beschäftigten des Auftragnehmers gesteuert werden, die entspre-

chend ausgebildet und mit dem Führen schriftlich beauftragt worden sind. Bei Entleihung des ZAS-

eigenen Staplers ist dies schriftlich zu bestätigen (siehe Anhang Punkt 8.5). Die entsprechenden 

Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen.  

Bei der Bedienung des Staplers sind die ZAS-Betriebsanweisung „Stapler“ und die DGUV-V 67 zu 

beachten. 

6.5 Gerüste und Arbeitsbühnen 

Gerüste und Arbeitsbühnen dürfen nur durch beauftragte Fachfirmen errichtet und geändert werden. 

Sie sind mit einem Freigabeschein zu kennzeichnen. Gerüste ohne Freigabeschein dürfen nicht 

betreten werden. Angaben über die zulässige Belastbarkeit müssen deutlich sichtbar angebracht sein.  
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Jeder Auftragnehmer, der ein Gerüst benutzt, ist verpflichtet, vor Benutzung des Gerüstes die Gerüst-

freigabe zu prüfen und eine Sichtprüfung durchzuführen. Jeder Benutzer ist für die bestimmungs-

gemäße Verwendung verantwortlich. 

6.6 Krane und Hebezeuge 

Für die Benutzung von Kranen des Auftraggebers gilt Punkt 6.2 dieser Fremdfirmenordnung. 

Krane dürfen nur von Beschäftigten des Auftragnehmers gesteuert werden, die entsprechend ausge-

bildet und mit dem Führen schriftlich beauftragt worden sind. Bei Benutzung von ZAS-eigenen Kranen 

ist dies schriftlich zu bestätigen (siehe Anhang Punkt 8.5). Die entsprechenden Nachweise sind auf 

Verlangen vorzulegen.  

Die Auswahl und der Einsatz von Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb hat auf Grundlage 

der DGUV-I 209-013 durch befähigte Anschläger zu erfolgen. 

6.7 Aufzüge 

In den Aufzügen sind Materialtransporte nur bedingt möglich. Das max. zulässige Gesamtgewicht, 

welches mit dem jeweiligen Aufzug befördert werden darf, ist zu beachten. Das Transportieren von 

sperrigen Teilen in Aufzügen ist untersagt. Im Brand- und Alarmfall ist die Benutzung von Aufzügen 

untersagt. 
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7. Umweltschutz 

7.1 Allgemeine Hinweise 

Der Schutz der Umwelt hinsichtlich der Luft-, Boden- und Wasserreinhaltung, der Abfallbeseitigung 

sowie des Lärmschutzes ist unbedingt zu gewährleisten. 

Es ist zwingend notwendig, dass bei Arbeiten auf dem Werksgelände sämtliche geltende Umwelt-

gesetze beachtet werden. Der Auftragnehmer ist somit verpflichtet, seine Mitarbeiter auf mögliche 

Umweltgefahren in Zusammenhang mit den durchzuführenden Arbeiten aufmerksam zu machen und 

sie zur Einhaltung der umweltrelevanten Vorschriften anzuhalten. 

7.2 Abfälle 

Sämtliche anfallenden Abfallstoffe sind, wenn vertraglich nicht anders geregelt, ordnungsgemäß durch 

den Auftragnehmer zu entsorgen. Die Nachweise sind dem Auftraggeber zu erbringen.  

Die Regelungen des Gewässerschutzes sind zu beachten. Mit Ölen, Fetten oder sonstigen wasser-

gefährdenden Flüssigkeiten verunreinigtes Abwasser darf nicht den normalen Abwasserleitungen 

zugeführt werden oder ins Erdreich abgelassen werden. Diese Stoffe sind in zugelassenen Behältern 

durch den Auftragnehmer an geeigneten Orten zu sammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen. Für 

Zuwiderhandlungen haftet der Auftragnehmer. 

Werden Abfälle zurückgelassen, werden diese durch den Auftraggeber auf Kosten des Auftragnehmers 

entsorgt. 

7.3 Gefahrstoffe/ wassergefährdende Stoffe 

Der Einsatz von betriebsfremden Gefahrstoffen ist dem verantwortlichen Ansprechpartner des Auftrag-

gebers rechtzeitig vorher anzuzeigen. Der Auftragnehmer darf diese Gefahrstoffe nur nach Freigabe 

durch den Auftraggeber verwenden. Er ist für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz selbst verant-

wortlich. Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen sind mitzuführen. 

Der Umgang mit Gefahrstoffen einschließlich ihrer Lagerung ist nur unter Beachtung der in der 

Betriebsanweisung nach GefStoffV bzw. ChemG in der jeweils gültigen Fassung gestattet. Zusammen-

lagerungsverbote sind einzuhalten. Insbesondere für die Lagerung von Gefahrstoffen wird auf die 

TRGS 510 verwiesen. 

Sollte eine Gefahrstofflagerung erforderlich sein, darf diese nur auf dem zugewiesenen Platz/Ort 

erfolgen. Die maximalen gelagerten Mengen an Gefahrstoffen, die Lagerorte, etc. sind rechtzeitig im 
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Vorfeld mit dem Auftraggeber abzustimmen. An Gefahrstoff-Lagerplätzen müssen Betriebsanwei-

sungen gemäß GefStoffV vor Ort ausgehängt werden. Die Aushänge müssen wetterfest und dauerhaft 

lesbar sein. 

Bei entzündlichen/brennbaren Stoffen sind zusätzlich geeignete und ausreichende Löschmittel vorzu-

halten 

Die Kennzeichnung von Gefahrstoffen hat nach der TRGS 201 zu erfolgen. 

Beim Umgang und der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen muss zusätzlich sichergestellt 

werden, dass diese nicht in die Kanalisation oder das Erdreich gelangen können. Die Lagerung darf 

nur in entsprechenden Systemen oder in geeigneten und ausreichend dimensionierten Auffangwannen 

erfolgen. Zudem müssen geeignete Aufsaug- und Eindämmmaterialien vorrätig sein, um Leckagen 

aufnehmen zu können. 

Abwässer, z.B. aus Reinigungsvorgängen, sind aufzufangen und vom Auftragnehmer schadlos zu 

entsorgen.  

Bei Zuwiderhandlungen behält sich der Auftraggeber vor, einen Bodenaustausch zu Lasten des 

Verursachers vorzunehmen. 
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8. Anhang 

8.1 Ansprechpartner des ZAS 

Anschrift:  Zweckverband Abfallverwertung Südostbayern 

Bruck 110 

84508 Burgkirchen 

info@zas-burgkirchen.de 

 

Telefon:  +49 8679 / 308 - 0 (Zentrale) 

    +49 8679 / 308 - 422 / 423 (Leitwarte) 

 

Funktion Name DW E-Mail 

Technische Werkleitung Hubert Bartylla -204 bartylla@zas-burgkirchen.de 

Kaufmännische Werkleitung Robert Moser -111 moser@zas-burgkirchen.de 

Betriebsleitung Kraftwerk Marco Langhans -220 langhans@zas-burgkirchen.de 

Leitung Instandhaltung Timo Altmannshofer -224 altmannshofer@zas-burgkirchen.de 

Leitung Umwelt Robert Magerl -234 magerl@zas-burgkirchen.de 

Leitung Stoffstrommanagement Rolf Möbus -119 moebus@zas-burgkirchen.de 

Meister Mech. Werkstatt Thorsten Eder -310 eder.t@zas-burgkirchen.de 

Meister EMR-Werkstatt Peter Scheidhammer -328 scheidhammer@zas-burgkirchen.de 

Stv. Meister EMR-Werkstatt Robert Brunnbauer -420 brunnbauer@zas-burgkirchen.de 

Revisionsmeister Albert Sulzmaier -311 sulzmaier@zas-burgkirchen.de 

Infrastruktur/Techn. Brandschutz Edwin Strametz -313 strametz@zas-burgkirchen.de 

Betriebsleiter FTS Josef Eder -114 ederj@zas-burgkirchen.de 

Stv. Betriebsleiter FTS Manuel Wengler -440 wengler@zas-burgkirchen.de 

 

Betriebsbeauftragte Name DW E-Mail 

Abfallbeauftragter Robert Magerl -234 magerl@zas-burgkirchen.de 

Brandschutzbeauftragter Robert Brunnbauer -335 brunnbauer@zas-burgkirchen.de 

Gefahrgutbeauftragter Robert Magerl -234 magerl@zas-burgkirchen.de 

Gewässerschutzbeauftragter Robert Magerl -234 magerl@zas-burgkirchen.de 

Fachkraft für Arbeitssicherheit Robert Magerl -234 magerl@zas-burgkirchen.de 

Fremdfirmenkoordinator Albert Sulzmaier -311 sulzmaier@zas-burgkirchen.de 

Stv. Fremdfirmenkoordinator Thorsten Eder -310 Eder.T@zas-burgkirchen.de 
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8.2 Infoblatt Sicherheitsrichtlinien 
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8.3 Vordruck Unterweisungsnachweis 
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8.4 Alarm und Gefahrenabwehrplan 
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8.5 Benutzung Gabelstapler 

 


